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 Veröffentlicht am 30.09.1987

Norm

AngG §30 Abs2

Rechtssatz

Die ernstliche Weigerung, den Dienst zum vereinbarten Termin anzutreten, berechtigt den Arbeitgeber zum Rücktritt

nach § 30 Abs 2 erster Satz AngG. Eine nicht sofort nach Zugang der Rücktrittserklärung bekundete

Erfüllungsbereitschaft ist unbeachtlich.
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